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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es auch im Rahmen von europaweit
ausgeführten Aktionen von Kurden gegen türkische Einrichtungen. In Bern, wo
kurdische Demonstranten auf das türkische Botschaftsgelände einzudringen
versuchten, schossen Botschaftsangestellte in die Menge und verletzten dabei mehrere
Demonstranten und einen Polizisten, wobei ein Kurde seinen Schussverletzungen erlag.
Da die Türkei auf der diplomatischen Immunität ihrer Botschaftsangestellten beharrte,
konnten die Schützen strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Im
Herbst kam es an verschiedenen Orten in der Schweiz wie auch in Deutschland,
Österreich, Grossbritannien und Dänemark zu weiteren Brandanschlägen gegen
türkische Büros, Geschäfte und Vereinslokale. Die Ermittlungsbehörden nahmen an,
dass auch hinter diesen Anschlägen die Kommunistische Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) stand. Der Bundesrat beschloss, im Gegensatz zu den Regierungen Deutschlands
und Frankreichs, auf ein Verbot der PKK einstweilen zu verzichten, diese aber intensiver
zu überwachen als bisher, und die diesbezügliche Koordination mit den
Polizeibehörden anderer europäischer Staaten zu verstärken. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Nachdem die Motion Quadri (lega, TI) – entgegen der bundesrätlichen
Ablehnungsempfehlung – in der Herbstsession 2017 im Nationalrat angenommen
worden war, wurde sie im Vorfeld der Sommersession 2018 abermals zur Ablehnung
empfohlen. Dieses Mal stand die RK-SR als Opponentin dem Vorstoss entgegen und
beantragte dem Ständerat in ihrem Ende April veröffentlichten Bericht deutlich, der
Motion nicht nachzukommen (10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung).
Die Forderung nach einem Verbot der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten
in der Schweiz sowie einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel
tangiere mit der Religions-, der Vereinigungs- und der Sprachenfreiheit wesentliche
Grundrechte, welche für Muslime genauso gelten würden wie für alle anderen religiösen
und nicht-religiösen Personen. Zudem weise sie hinsichtlich des Gebots der
Gleichbehandlung gerade aufgrund der Ausrichtung auf eine bestimmte
Religionsgemeinschaft eine gewisse Problematik auf. Wie zuvor schon der Bundesrat
wies auch die Kommission darauf hin, dass der Verweis auf Österreich an dieser Stelle
aufgrund der bestehenden Unterschiede im öffentlich-rechtlichen Rahmen nicht
greife. Die Kommission war der Ansicht, dass islamistischen Predigern und
Gemeinschaften anderweitig Einhalt geboten werden könne und verwies hierbei auf das
NDG sowie den im Dezember 2017 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
(NAP). Auch die Forderung bezüglich der Kenntnisse einer Landessprache tat die
Kommission mit einem Verweis auf die Verordnung über die Integration von
Ausländerinnen und Ausländern ab. 2

MOTION
DATUM: 26.04.2018
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 1993, S. 2588 f.; AB SR, 1993, S. 994; Presse vom 25.6. und 5.11.93; TA, 1.7.93.
2) Bericht der RK-SR vom 26.04.2018; Medienmitteilung der RK-SR vom 27.04.2018
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